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A.  Einheitliche Fassung (März 2012) 
 (Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Länder) 
 
Hinweis 

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleis-
tungen (VOB/B). 

 
1 Preisermittlungen (§ 2) 
 
1.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulati-

on) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. 
 

1.2 Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer 
seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeit-
ansatz und alle Teilkostensätze), spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 
1.3 Nrn. 1.1 und 1.2 gelten auch für Nachunternehmerleistungen. 

 
2 Ausführungsunterlagen (§ 3) 

 
Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Aus-
führung bestimmt gekennzeichnet sind. 

 
3 Werbung (§ 4 Abs. 1) 

 
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

 
4 Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3) 

 
Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft sowie der Oberflächengewässer und des Grundwassers 
hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unver-
meidbare Maß einzuschränken. 
Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitzuteilen. 
 

5 Holzprodukte (§ 4 Abs. 6) 
 

Siehe Teil C, Ergänzungen für Berlin 
 

6 Nachunternehmer (andere Unternehmer) (§ 4 Abs. 8) 
 

6.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leis-
tungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur 
Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Vo-
raussetzungen erfüllen. 

 Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen, dass 
es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. 

 
6.2 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie 

Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgese-
henen Nachunternehmers in Textform bekannt zu geben. 

 
6.3 Sollen Leistungen, die Nachunternehmern übertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies dem 

Auftraggeber vom Auftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt zu ge-
ben; die Nummern 5.1 und 5.2 gelten entsprechend. 
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7 Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10) 
 

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Aus-
führung Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. 

 
8 Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4), Antikorruptionsklausel 
 
8.1 Unbeschadet sonstiger Kündigungs- und Rücktrittsrechte ist der Auftraggeber gem. § 314 BGB 

berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn der Auftragnehmer 
oder seine Mitarbeiter 

a) aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbe-
werbsbeschränkung darstellt. 

b) dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der Vor-
bereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags betraut sind, oder ihnen naheste-
henden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile unmittelbar oder mit-
telbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht oder gewährt. 

c) gegenüber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Handlungen 
begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschränkende Absprachen 
bei Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), § 
333 StGB (Vorteilsgewährung), § 334 StGB (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen. 

 
8.2 Wenn der Auftragnehmer nachweislich Handlungen gem. Nummer 8.1 a) vorgenommen hat, ist er 

dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungs-
summe verpflichtet, es sei denn ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, 
wenn der Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist. 

 
8.3 Bei nachgewiesenen Handlungen gem. Nummer 8.1 b) oder 8.1 c) ist der Auftragnehmer zur Zah-

lung einer Vertragsstrafe in Höhe 5 % der Abrechnungssumme verpflichtet. 
 
8.4 Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 

 
9 Mitteilung von Bauunfällen (§ 10) 

 
Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem 
Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

 
10 Abnahme (§ 12) 

 
 Der Auftraggeber verlangt die förmliche Abnahme ab einer Auftragssumme von 10.000 Euro (ohne 

Umsatzsteuer). 
 

11 Abrechnung (§ 14) 
 

11.1 Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle siehe auch Nr. 6. 
 

11.2 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prü-
fung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. 

 
11.3 Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auf-

traggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. 
 

11.4 Bei Abrechnungen sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und 
Massen mit drei Stellen nach dem Komma anzugeben. 
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12 Preisnachlässe (§§ 14 und 16) 

 
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v. H.- Satz angebotener Preis-
nachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezo-
gen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die 
vertragliche Leistung zu bilden sind. 
Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoff-
preisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert. 

 
13 Rechnungen (§§ 14 und 16) 
 
13.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu be-

zeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. 
 

13.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und 
der Bezeichnung - gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen. 

 
13.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der 

Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeit-
punkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leis-
tung, gilt. 

 Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz 
zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteu-
erbetrag nicht erstattet. 

 
13.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen 

Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. 
 
14 Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs. 10 und § 15) 

 
Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher 
Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3  

– das Datum, 
– die Bezeichnung der Baustelle, 
– die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, 
– die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, 
– die Art der Leistung, 
– die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- 

und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und 
– die Gerätekenngrößen 

enthalten. 
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. 
Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften er-
hält der Auftragnehmer. 

 
15 Zahlungen (§ 16) 

 
15.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. 
 
15.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an 

den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder 
nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. 

 Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 
 
16 Überzahlungen (§ 16) 

 
16.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auf-

tragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 
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16.2 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. 
 Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, be-

findet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszin-
sen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. 

 Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. 
 

17 Verträge mit ausländischen Auftragnehmern  (§ 18) 
 

Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswort-
laut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung 
der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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B. Ergänzungen für den Verkehrsanlagen- und Ingenieurbau 
(März 2012) 
Hinweis 

 
Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleis-
tungen (VOB/B), die Nummern auf Regelungen der ZVB V 215.V-I F A. Einheitliche Fassung. 

 
100 Ankündigung von Mehrkosten (§ 2 Abs. 3) 

 
Ist für den Auftragnehmer erkennbar, dass durch eine über 10 v. H. hinausgehende Überschreitung 
des Mengenansatzes Mehrkosten entstehen, die ausnahmsweise zu einem höheren Einheitspreis 
führen können, hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitzuteilen. Unterlässt er 
schuldhaft diese Mitteilung, hat er den dem Auftraggeber daraus entstehenden Schaden zu erset-
zen. 

 
101 Veröffentlichungen (§ 3) 

 
Der Auftragnehmer darf Veröffentlichungen über die Leistung nur mit vorheriger Zustimmung des 
Auftraggebers vornehmen. 

 
102 Baustelle, Baubereich (§ 4) 

 
Die Bezeichnungen „Baustelle“ und „Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet: 

 
102.1 Baustelle: Flächen, die der Auftraggeber zur Ausführung der Leistung, für die Baustelleneinrichtung 

und zur vorübergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfügung stellt, zuzüglich der 
Flächen, die der Auftragnehmer darüber hinaus in Anspruch nimmt. 

 
102.2 Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt 

werden kann. 
 

103 Bautagesberichte (§ 4) 
 
 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich zu 

übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auf-
trages von Bedeutung sein können. 

 Dies können je nach Art der Leistung insbesondere sein: 
 – Wetter, Temperaturen, 
 – Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, 
 – Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang, 
 – Anlieferung von Hauptbaustoffen, 
 – Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufort-

schritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierungszeiten und derglei-
chen), 

 – Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, 
 – Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, 
 – Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse. 

 
104 Baustellenräumung (§ 4) 

 
Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind dem 
früheren Zustand entsprechend wiederherzustellen, soweit die Zustandsveränderung vom Auftrag-
nehmer zu vertreten ist. 

 
105 Ausführungsfristen (§ 5) 

 
105.1 Bei Ausführungsfristen nach Werktagen, werden Werktage, an denen aus zwingenden witterungs-

bedingten Gründen Bauleistungen nicht erbracht oder bei denen die Ausführung der Bauleistungen  
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spätestens drei Stunden nach Beginn des Arbeitstages abgebrochen und an diesem Tag nicht 
wieder aufgenommen wurden, nicht auf die Ausführungsfrist angerechnet. Diese Unterbrechung 
muss dem Auftraggeber am selben Tag angezeigt werden, bei einer zu erwartenden mehrtägigen 
Unterbrechung auch deren voraussichtliche Dauer. 

 
105.2 Für Ausführungsfristen, die in den Besonderen Vertragsbedingungen nach Datum festgelegt sind, 

gilt Nr. 105.1 nicht. 
 
106 Verteilung der Gefahr (§ 7) 

 
Zu der teilweise ausgeführten Leistung nach § 7 Abs. 2 gehören auch solche Teile von Kunstbau-
ten, die wegen der Besonderheiten des Bauverfahrens (insbesondere Taktschiebe-, Durchpress-, 
Verschub-, Absenkverfahren) nicht in endgültiger Lage hergestellt worden sind, aber sich in unmit-
telbarer Einbauposition, z. B. Verschub- oder Absenklage, befunden haben. 

 
107  frei 
 
108 Nachweis der Massen (§ 14 sowie Nr. 10) 

 
108.1 Wenn für die Abrechnung von Stoffen nach Massen im Vertrag keine andere Regelung getroffen 

ist, so ist der Verbrauch durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage mit Druckwerk (in 
der Regel Fahrzeugwaage) laufend nachzuweisen. 

 
 Die Wiegescheine müssen die folgenden Angaben aufgedruckt enthalten: 
 – Lieferwerk, 
 – Name der Baustelle, 
 – Bezeichnung des Wägegutes, 
 – Nummer des Wiegescheins, 
 – Datum und Uhrzeit der Wägung, 
 – Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT), 
 – Bruttomasse (B), 
 – Nettomasse (N), 
 – Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen), 
 – Name des Wägers 
 
 Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzu-

zeichnen und unverzüglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu übergeben. 
 Die Originale der Wiegescheine erhält der Auftraggeber, die bestätigten Durchschriften erhält der 

Auftragnehmer. 
 
 Bei schüttfähigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Re- 

cycling-) Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- 
bzw. Förderband-Waagen erfolgen. 

 
 Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen gelten zusätzlich folgende Bedingun-

gen: 
– Der Wiegeschein muss eine Erklärung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage han-

delt. 
– Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Ladegu-

tes sowie zusätzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Lade-
vorgänge). 

– Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Förderband-
Waagen zu unterschreiben. 

 
108.2 Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des 

beladenen und leeren Fahrzeugs nachprüfen (Kontrollwägung). 
Wird die Masse des Ladegutes durch Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen ermittelt, ist der 
Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich über den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der Lieferun-
gen Kontrollwägungen durchführen zu lassen. 
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108.3 Wird bei einer Kontrollwägung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein ent-
sprechender Abzug bei den letzten zehn Wiegescheinen, soweit nicht insgesamt eine geringere 
Abweichung nachgewiesen wird. Diese Kontrollwägungen werden dem Auftragnehmer nicht vergü-
tet. Andere Kontrollwägungen werden vom Auftraggeber vergütet. 

 Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebühren 
usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch 
die Kontrollwägung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kon-
trollwägung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten nach Absatz 1 beson-
ders zu vergüten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen. 

  
 Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen erfolgt bei einer Unterschreitung von 

mehr als 1 % ein entsprechender Abzug bei allen Lieferungen seit der letzten Kontrollwägung, so-
weit nicht insgesamt eine geringere Abweichung nachgewiesen wird. Die Kosten für diese Kon-
trollwägung trägt der Auftragnehmer. Kosten für Kontrollwägungen ohne Beanstandungen tragen 
der Auftragnehmer und Auftraggeber je zur Hälfte. 

 
109 Bauabrechnung mit IT-Anlagen (§ 14) 

 
Führt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsbe-
rechnung), so gelten zusätzlich folgende Bedingungen: 

 
109.1 Rechenverfahren/DV-Programme: 

 Die verwendeten DV-Programme müssen den in der „Sammlung der Regelungen für die elektroni-
sche Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und 
Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dürfen nur mit vorhe-
riger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden. 

 
109.2 Vereinbarung: 

 Vor Beginn der Ausführung (Vertragsfristen gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, ge-
gebenenfalls getrennt für einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauab-
rechnung schriftlich abzuschließen. 

 
109.3 Datenübergabe: 

 Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spätestens vor Beginn der Bauabrechnung 
sind vom Auftragnehmer für die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu über-
geben. 

 Eingabedaten sind auf Datenträgern zu liefern. Diese sind erst nach Durchführung der Leistungs-
berechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftrag-
nehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausführungs- bzw. Abrechnungsunterlagen her-
zustellen. 

 
109.4 Berichtigung der Leistungsberechnung: 

 Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechener-
gebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Um-
fang zu wiederholen. 

 
109.5 Toleranz-Regelung bei Prüfberechnungen: 

 Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprüft 
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei 
Abweichungen vom Ergebnis der Prüfberechnung bis zu 0,2 ‰ bei jeder Ordnungszahl (Position) 
eines Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte. 

 Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 ‰, teilt der Auftraggeber zunächst dem 
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prüfberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit 
zur Einsichtnahme in die Prüfberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, 
falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in 
der Leistungs- bzw. Prüfberechnung festgestellt und berichtigt werden.  
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109.6 Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen: 
 Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsbe-

rechnung geprüft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu 
vereinbaren. 

 Liegen Abweichungen außerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zu-
nächst dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt 
ihm Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das je-
weils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der 
Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt 
werden.  

 
110 Sicherheitsleistung (§ 17) 

 
110.1 Sicherheit für Vertragserfüllung ist bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer Öffentli-

chen Ausschreibung von mehr als 250.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) in Höhe von 5 v. H. der Auf-
tragssumme (ohne Nachträge) zu leisten. 

 
110.2 Die Sicherheit für Vertragserfüllung ist auf Verlangen des Auftragnehmers nach Abnahme gegen 

eine Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 v. H. der Abrechnungssumme auszutauschen. 
Sind noch festgestellte Mängel zu beseitigen, erhöht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag 
der voraussichtlichen Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. 

 
110.3 Eine nicht verwendete Sicherheit wird zurückgegeben, wenn die Verjährungsfristen für Mängelan-

sprüche abgelaufen sind. 
 

111 Bürgschaften (§§ 16 und 17) 
 

111.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Formblätter des Auftraggebers zu verwenden. 
 

111.2 Die Bürgschaft ist von einem  
 – in den Europäischen Gemeinschaften oder 
 – in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

oder 
 – in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungs-

wesen  
 zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen.  
 

111.3 Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen: 
– „Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deut-

schem Recht. 
– Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 

770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für 
unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners. 

 – Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. 
– Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss 

des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung 
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner 
schriftlichen Zustimmung bindend. 

 – Gerichtsstand ist Berlin. 
 

111.4 Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur  e i n e r  Urkunde zu stellen.  
 

111.5 Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und 
Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. 

 
111.6 Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung 

auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 
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C. Ergänzungen für Berlin (Juli 2013) 
(Aufgestellt von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt) 
 
Hinweis 
Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung 
von Bauleistungen (VOB/B), die Nummern auf Regelungen der ZVB Teil A. Einheitliche Fassung 
(März 2012). 
 

200 Ausführung (§ 3 Nr. 4, § 4 Abs. 1, 2, 4) 
 
200.1 Der Auftragnehmer hat ohne besondere Vergütung für die Dauer der Bauausführung alle Schutz-

maßnahmen zu treffen, die im Bereich der Baustelle und ihrer Umgebung zur Sicherung von bauli-
chen Anlagen und Einrichtungen aller Art, Bäumen und gärtnerischen Anlagen, sowie zur Siche-
rung von Personen erforderlich sind. Die Schutzvorrichtungen sind so lange bestehen zu lassen, 
bis jede Gefährdung von Personen oder Sachen ausgeschlossen ist. Das Gleiche gilt für die ver-
kehrspolizeilich vorgeschriebenen Maßnahmen zur Sicherung der Baustelle. 

200.2 Die für die Benutzung von öffentlichem Straßenland, für die Aufstellung von Bauzäunen, Aufent-
haltsräumen, Aborten, Schuppen und dergleichen erforderlichen behördlichen Genehmigungen 
hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten selbst einzuholen. 

200.3 Durch den Auftragnehmer verursachte Beschädigungen und Verunreinigungen von Straßen und 
Plätzen hat er auch während der Ausführung der Leistung ohne besondere Vergütung zu beseiti-
gen. Dies gilt insbesondere auch für die Verschmutzung von Straßen und Plätzen durch Fahrzeu-
ge des Auftragnehmers oder seiner Nachunternehmer. 

200.4 Werden auf der Baustelle gefährliche Gegenstände (z. B. Sprengkörper, Munition, Waffen) ge-
funden, so sind die Arbeiten im Gefahrenbereich sofort einzustellen, die nächste Polizeidiens t-
stelle und der Auftraggeber sind sofort zu benachrichtigen, die Gefahrenstelle ist abzusperren. Die 
Arbeiten dürfen erst nach Beseitigung der Gefahr fortgesetzt werden. Der Auftragnehmer ist ver-
pflichtet, seine auf der Baustelle eingesetzten Arbeitskräfte über diese Sicherheitsvorschriften zu 
belehren. 

200.5 Besichtigungen der Baustelle durch Dritte sind nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers 
gestattet. 

200.6 Der Auftraggeber kann verlangen, dass Firmenschilder der auf der Baustelle tätigen Auftragneh-
mer nur an von ihm bestimmten Stellen in einheitlicher Form und Größe angebracht werden. 
 

201 Führen von Listen über beschäftigte Arbeitnehmer auf Baustellen (§ 4) 
 

Der Auftragnehmer und dessen Nachunternehmer sind verpflichtet, Namenslisten über die auf den 
Baustellen täglich beschäftigten Arbeitnehmer zu führen und sicherzustellen, dass diese Listen auf 
Verlangen dem Auftraggeber und der Verfolgungsbehörde zur Einsichtnahme vorgelegt werden 
können. 
 

202 Holzprodukte (§ 4 Abs. 6) 
 
202.1 Der Einsatz von Holz und Holzprodukten, die nicht nachweislich aus legaler und nachhaltiger 

Waldbewirtschaftung stammen, ist unzulässig.  
202.2 Der Nachweis ist durch Vorlage eines Zertifikats von FSC oder durch einen gleichwertigen 

Nachweis in Form eines vergleichbaren Zertifikats oder durch Einzelnachweise zu erbringen.  
202.3 Vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise sind anzuerkennen, wenn vom Bieter nachge-

wiesen wird, dass die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC erfüllt werden. 
 
203 Bewachung und Verwahrung (§ 10) 
 

Bewachung und Verwahrung der Bauunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung usw. des Auftrag-
nehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen – auch während der Arbeitsruhe – ist Sache des Auftrag-
nehmers; der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf 
seinen Grundstücken befinden. 
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204 Rechnungen (§ 14) 
 
204.1 Hat der Auftragnehmer durch Überschreitung vertraglicher Ausführungsfristen eine Erhöhung des 

Umsatzsteuerbetrages zu vertreten, so hat er diese Erhöhung von der Schlussrechnungssumme 
abzusetzen. 

204.2 Die Aufstellung von Rechnungen mit Hilfe von Anlagen der automatisierten Datenverarbe itung ist 
bei Beachtung der besonderen Vorschriften des Auftraggebers, die auf Anforderung zur Verfü-
gung gestellt werden, zulässig (Bestimmungen für die automatisierte Bauabrechnung). 

 
205 Verständigung auf der Baustelle 
 

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass mit den Arbeitnehmern jederzeit problemlos eine Ver-
ständigung in deutscher Sprache möglich ist. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftragnehmer 
Nachunternehmer einsetzt.  
 

206 Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4), Antikorruptionsklausel 
 

Die Ziffern 8.1b und 8.3 aus Teil A, Einheitliche Fassung, finden keine Anwendung, soweit es sich 
um sozial adäquates Verhalten im Sinne von Nummer 9 der Ausführungsvorschriften über das 
Verbot der Annahme von Belohnung und Geschenke – AV BuG vom 21.1.2013 (Link im Intranet 
der Berliner Verwaltung) handelt. 

http://www.verwalt-berlin.de/imperia/md/content/landesverwaltungsamt/intranet/amtsblattarchiv/2013/abl_2013_05_0157_0192.pdf
http://www.verwalt-berlin.de/imperia/md/content/landesverwaltungsamt/intranet/amtsblattarchiv/2013/abl_2013_05_0157_0192.pdf

